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Begründung

zum "Änderungsplan 111 zum Bebauungsplan
der Ortsgemei.nde Meckenhei.m

In (Eier Froschau -- ''

l Erfordernis der Planaufstellun
l e i. tpl amun q

und Ei-nfügun in di.e Bau

Aufgrund mehrerer Anfragen bzw. voll i.elender Bauanträge und
im Hi.nblick auf die städtebau]iche Gesta].tung wurde ei.ne
Notwendigkeit zur Änderung der Dachgestaltung von Neben-
gebäuden i..S.v. $ 14 BauNVO sowi.e Garagen und überdachten
Seel lplätzen gesehen .

Diese Änderung soll i.nsbesondere auch der Glen.chbehandlung
zu anderen Bebauungsplänen i.m Bereich der Ortsgemei.nde
Meckenhei.m dienen .

Dies tri.fft auch fÜr die Änderung der Festsetzungen fÜr die
Elfi.chtung von Ei.nfriedungen ente.ang der Straßen und Öffent-
l i.chen Gehwege zu .
Hi.erben. wurde die Gestaltung der Ei.neri.edungen i.n der näheren
Umgebung des Baugebi.eyes und bereits bestehende Ei.nfri.edungen
innerhalb des Bebauungsplanes berÜcksi.chai.gt

2 ;un des Gel ty:Bgsbereiches

Di.e bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes sahen ei.nhei.t-
liche Einfri.edungen entlang der Straßen und Öffentl i.chen Geh-
wege vor
Bei der Dachgesta].tung von Nebengebäuden i..S.v. $ 14 BauNVO sowi.e
Garagen und Überdachten Stellplätzen waren bisher nur Flach-
dächer bi.s 5' Neigung zulässig-
Die beabsi.chai.gte Änderung so].l fÜr den gesamten Geltungsberei.ch
des Bebauungsplanes Anwendung finden.

3 Der Bestand i.nEgrhalb unit außerhalb des räumlichen Geltunas
bereü.ches des Bebauungsplanes

Durch die vorgesehene Änderung der textl i.chen Festsetzungen
des Bebauungsplanes wird in den vorhandenen Bestand ni.cht
eingegriffen, die P]anungsmög].i.chkeiten auf den Grundstücken
werden im vertretbaren Rahmen erweitert
Festsetzungen ähm i.cher Art find i.m Ortsbereich Meckenhei.m
auch bereits i.m Neubaugebi.et "Langer Satz, Tei.] ].I" eingeräumt
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4 Erschli.eßunq UDd Versorqun

Di.e Änderung des Bebauungsplanes erfordert keine zusätzl i.chen
aufl/endungen der Gemei.nde im Bereü.ch der Erschl i.eßung
und Versorgung.

5 Baul i.che und sonsti.ge Nutzun

Di.e baut i.che Nutzung der Grundstücke wi.rd durch di.e Änderung
nicht berührt, da es si.ch hier hauptsächli.ch um eine
gestalten.sche Maßnahme handelt
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6 . grÜnordnunq

Be].anke der Griinordnung des Baugebietes werden durch die
Änderung ni.cht berührt

Me ckenhe im . den 08 . 1]. . 1989
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(Eichner)
Regierungsrat


